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GROSSE KREISSTADT 

ABTEILUNG BILDUNG Stand: Januar 2026 

 454.126/321- ald 

Abmeldung 

 

 Kernzeitbetreuung 

 

 ergänzenden Betreuung 

 

 Frühbetreuung 

 

 GTS inklusive Mittagessen    zum ____________________ ab. 

 

Mein/unser Kind besucht die _______________________________________________________ 

      (Name der Schule) 

 

Auszug aus der Satzung:  § 11 Beendigung des Benutzungsverhältnisses  

(1) Die Abmeldung kann frühestens 3 Monate nach Beginn des Benutzungsverhältnisses und nur 
zum Ende eines Monats erfolgen und muss spätestens bis zum 15. eines Monats bei der 
Stadtverwaltung, Abteilung Bildung, schriftlich eingegangen sein.  
Später eingegangene Abmeldungen werden erst zum Ende des Folgemonats berücksichtigt. 

 
 

Name des Kindes 

 

 

 

Klasse Geburtstag 

Name der Sorgeberechtigten: 

 

 

 

 

 

 

Straße Wohnort 

Ort und Datum 

 

 

 

 Unterschriften 

 

 

 

 

 

 


